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MARKTGEMEINDE FINKENSTEIN AM FAAKER SEE

Marktstraße 21, 9584 Finkenstein

www.finkenstein.gv.at | finkenstein@ktn.gde.at

Verordnung 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See vom 23.04.2026, Zahl: 
030/st/VO378, über die Übernahme von Wegen oder Wegteilen und Widmung zum 
Gemeingebrauch bzw. der Auflassung von öffentlichem Gut mit gleichzeitiger Entwidmung 
aus dem Gemeingebrauch in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See.

Gemäß § 2 und § 6 des Kärntner Straßengesetzes – K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, idgF., wird 
verordnet:

§ 1
Übernahme in das öffentliche Gut bzw. Auflassung von öffentlichem Gut

Auf Grund der Vermessungsurkunde der Angst Geo Vermessung ZT GmbH, GZ: 252056-V1-
U vom 27.08.2025, ist die Übernahme in das öffentliche Gut, Widmung zum 
Gemeingebrauch, und die Auflassung von öffentlichem Gut, Entwidmung aus dem 
Gemeingebrauch, gemäß der Gegenüberstellung in der KG 75305 Ferlach, durchzuführen. 
Die beiliegende Gegenüberstellung der Vermessungsurkunde bildet einen integrierenden 
Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft.

Der Bürgermeister

Christian Poglitsch

AnhangA: Teilungsausweis
AnhangB: Teilungsplan
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